








§ 28
Ermittlung der zulässigen Geschossfläche bei
Grundstücken, für die ein Bebauungsplan eine

Baumassenzahl festsetzt
(1) Weist der Bebauungsplan statt der Geschossflächenzahl oder

der Größe der Geschossfläche für ein Grundstück eine 
Baumassenzahl aus, so ergibt sich die zulässige
Geschossfläche aus der Teilung der mit der Baumassenzahl
vervielfachten Grundstücksfläche durch [3,5].

(2) Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der 
Baumassenzahl zulässige Baumasse genehmigt, so ergibt
sich die zulässige Geschossfläche aus der Teilung dieser Bau-
masse durch [3,5].

§ 29
Ermittlung der zulässigen Geschossfläche bei
Grundstücken, für die ein Bebauungsplan eine
Grundflächenzahl oder die Grundfläche und die 
Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher

Anlagen festsetzt
(1) Weist der Bebauungsplan statt einer Geschossflächen- oder

Baumassenzahl oder der Größe der Geschossfläche für 
ein Grundstück eine Grundflächenzahl bzw. die Größe der
zulässigen Grundfläche und die höchstzulässige Zahl der
Vollgeschosse aus, so gilt als zulässige Geschossfläche die
mit der Grundflächenzahl und Zahl der Vollgeschosse verviel-
fachte Grundstücksfläche bzw. die mit der Zahl der
Vollgeschosse vervielfachte zulässige Grundfläche.

(2) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung
nicht durch die Zahl der Vollgeschosse oder eine Baumas-
senzahl, sondern setzt die Höhe baulicher Anlagen in Gestalt
der maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten,
traufseitigen Außenwand mit der Dachhaut) fest, so gilt 
als Zahl der Vollgeschosse im Sinne des Absatzes 1 das 
festgesetzte Höchstmaß der baulichen Anlage geteilt durch 
1. [2,7] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete
(WS), reine Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA),
Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere
Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 
2. [3,5] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD),
Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE),
Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) 
festgesetzten Gebiete;
das Ergebnis wird auf die nächstfolgende volle Zahl gerundet,
wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle
Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5
sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

(3) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung
nicht durch die Zahl der Vollgeschosse oder eine Baumassen-
zahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in Gestalt
der maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt 
als Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der
baulichen Anlage geteilt durch 
1. [3,0] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete
(WS), reine Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA),
Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere
Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 
2. [4,0] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD),
Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE),
Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) festge-
setzten Gebiete;
das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei 
Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl
aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind,
auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

(4) Ist im Einzelfall eine größere als die nach Abs. 1 zulässige
Grundfläche bzw. höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse
genehmigt, so ist diese der Ermittlung der zulässigen 
Geschossfläche nach Abs. 1 zugrunde zu legen.

(5) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan 
festgesetzte Höhe baulicher Anlagen genehmigt, so ist diese
der Ermittlung der Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 und 3
zugrunde zu legen.

(6) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse
oder einer Baumassenzahl sowohl die zulässige Firsthöhe 
als auch die zulässige Traufhöhe der baulichen Anlage aus, 
so ist die Traufhöhe gemäß Abs. 2 in eine Geschosszahl
umzurechnen.

§ 30
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken,
für die keine Planfestsetzung i.S. der §§ 27 bis 29

bestehen
(1) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die 

ein Bebauungsplan keine den § 27 bis 29 entsprechende 
Festsetzungen enthält, beträgt die Geschossflächenzahl, mit
der die Grundstücksfläche vervielfacht wird:

(2) Die Art des Baugebiets im Sinne von Abs. 1 ergibt sich 
aus den Festsetzungen des Bebauungsplans. Soweit ein
Bebauungsplan nicht besteht oder die Art des Baugebiets
nicht festgelegt ist, richtet sich die Gebietsart nach der auf den
Grundstücken in der näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Nutzung. Lassen sich Grundstücke nach der
Eigenart ihrer näheren Umgebung keinem der genannten
Baugebiete zuordnen, so werden die für Mischgebiete 
geltenden Geschossflächenzahlen zugrunde gelegt.

(3) Der Berechnung der höchstzulässigen Geschossflächenzahl
wird als zulässige Zahl der Vollgeschosse zugrundegelegt:

1. die in einem Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige
Zahl der Vollgeschosse.

2. soweit keine Zahl der Vollgeschosse festgesetzt ist, gilt

a) bei bebauten Grundstücken die Höchstzahl der tatsächlich
vorhandenen Geschosse,

b) bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken die 
Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung
überwiegend vorhandenen Geschosse.

Als Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der LBO; zugrunde
zu legen ist im Falle des Satzes 1 Nr. 1 die im Zeitpunkt der
Beschlussfassung über den Bebauungsplan, im Falle des
Satzes 1 Nr. 2 in der zum Zeitpunkt der Beitragsentstehung
geltenden Fassung der LBO.

(4) Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss gilt
als Geschossfläche die tatsächlich vorhandene Baumasse
geteilt durch [3,5], mindestens jedoch eine Geschossflächen-
zahl von 0,2.

(5) Ist in Fällen des Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 im Einzelfall eine
höhere Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu
legen.



§ 31
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken im

Außenbereich
(1) Im Außenbereich (§ 35 BauGB) gilt als zulässige Zahl der

Vollgeschosse die Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen
bzw. genehmigten Geschosse. Dabei werden die für 
Mischgebiete geltenden Geschossflächenzahlen zugrunde gelegt.

(2) Als Geschosse gelten Vollgeschosse im Sinne der LBO in der
zum Zeitpunkt der Beitragsentstehung geltenden Fassung. Bei
Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss, gilt als
Geschossfläche die tatsächlich vorhandene Baumasse geteilt
durch [3,5], mindestens jedoch eine Geschossflächenzahl von 0,3.

§ 32
Sonderregelungen

(1) Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für die nur
eine Nutzung ohne Bebauung zulässig ist oder bei denen 
die Bebauung nur untergeordnete Bedeutung hat, wird die
Grundstücksfläche mit einer Geschossflächenzahl von 0,2
vervielfacht.

(2) Für Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücke, deren
Grundstücksflächen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht
oder nur zu einem untergeordneten Teil mit Gebäuden 
überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind (zum Beispiel
Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Kleingartenanlagen) gilt
eine Geschossflächenzahl von 0,3.

§ 33
Weitere Beitragspflicht

(1) Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstück eine 
Beitragsschuld bereits entstanden ist oder deren Grundstücke
beitragsfrei angeschlossen worden sind, werden weitere
Beiträge erhoben, 

1. soweit die bis zum In-Kraft-Treten dieser Satzung zulässige
Geschossflächenzahl oder Geschossfläche bzw. genehmigte
höhere Geschossfläche überschritten oder eine größere
Geschossflächenzahl oder Geschossfläche allgemein
zugelassen wird;

2. soweit in den Fällen des § 31 eine höhere Zahl der 
Vollgeschosse zugelassen wird;

3. wenn das Grundstück mit Grundstücksflächen vereinigt
wird, für die eine Beitragsschuld bisher nicht entstanden ist;

4. soweit die Voraussetzungen für eine Teilflächenabgrenzung
gem. § 31 Abs. 1 KAG oder eine Tiefenbegrenzung gem.
§ 26 Abs. 1 Nr. 2 entfallen;

5. soweit Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für
die ein Beitragsschuld bereits entstanden ist, neu gebildet
werden.

§ 34
Beitragssatz

Der Abwasserbeitrag setzt sich wie folgt zusammen:

Teilbeiträge je m² 
Geschoss-

fläche (§ 25)
Euro

1. für den öffentlichen Abwasserkanal 4,45

2. für den mechanischen Teil des Klärwerks 4,30

3. für den biologischen Teil des Klärwerks .....

§ 35
Entstehung der Beitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld entsteht:

1. In den Fällen des § 23 Abs. 1, sobald das Grundstück an
den öffentlichen Kanal angeschlossen werden kann.

2. In den Fällen des § 23 Abs. 2 mit dem Anschluss, frühestens
jedoch mit dessen Genehmigung.

3. In den Fällen des § 34 Nr. 2 bis 3, sobald die Teile 
der Abwasseranlagen für das Grundstück genutzt werden
können.

4. In den Fällen des § 33 Nr. 1 und 2 mit der Erteilung der
Baugenehmigung bzw. dem In-Kraft-Treten des
Bebauungsplans oder einer Satzung im Sinne von § 34
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB.

5. In den Fällen des § 33 Nr. 3,  wenn die Vergrößerung des
Grundstücks im Grundbuch eingetragen ist.

6. In den Fällen des § § 33 Nr. 4 

a) mit dem Inkrafttreten eines Bebauungsplans bzw. dem
Inkrafttreten einer Satzung im Sinne von § 34 Abs. 4
Satz 1 BauGB;

b) mit dem tatsächlichen Anschluss der Teilflächen, 
frühestens mit der Genehmigung des Anschlusses;

c) bei baulicher Nutzung ohne tatsächlichen Anschluss mit
der Erteilung der Baugenehmigung;

d) bei gewerblicher Nutzung mit dem Eintritt dieser 
Nutzung.

7. In den Fällen des § 33 Nr. 5, wenn  das neugebildete
Grundstück im Grundbuch eingetragen ist.

(2) Für Grundstücke, die schon vor dem 01.04.1964 an die 
öffentliche Abwasseranlagen hätten angeschlossen werden
können, jedoch noch nicht angeschlossen worden sind, 
entsteht die Beitragsschuld mit dem tatsächlichen Anschluss,
frühestens mit dessen Genehmigung.

(3) Für mittelbare Anschlüsse gilt § 15 Abs. 2 entsprechend.

§ 36
Vorauszahlungen, Fälligkeit

(1) Die Gemeinde erhebt Vorauszahlungen auf die Teilbeiträge
nach § 34 Nr. 2 und 3 in Höhe von 50 v.H. der voraussicht-
lichen Teilbeitragsschuld, sobald mit der Herstellung des Teils
der öffentlichen Abwasseranlagen begonnen wird.

(2) Der Abwasserbeitrag (Teilbeitrag) und die Vorauszahlungen
werden jeweils einen Monat nach Zustellung des Abgabe-
bescheids fällig.

§ 37
Ablösung

(1) Die Gemeinde kann, solange die Beitragsschuld noch nicht
entstanden ist, mit dem Beitragsschuldner die Ablösung des
Abwasserbeitrags (Teilbetrags) vereinbaren.

(2) Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe der
voraussichtlich entstehenden Beitragsschuld (Teilbetrags-
schuld); die Ermittlung erfolgt nach den Bestimmungen dieser
Satzung.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

V. Abwassergebühren
§ 38

Erhebungsgrundsatz
(1) Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der öffentlichen

Abwasseranlagen Abwassergebühren.
(2) Für die Bereitstellung eines Zwischenzählers gem. § 42 Abs. 2

wird eine Zählergebühr gem. § 43 a erhoben.

§ 39
Gebührenmaßstab

(1) Die Abwassergebühr wird nach der Abwassermenge bemessen,
die auf dem an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlos-
senen Grundstück anfällt (§ 41 Abs. 1).

(2) Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) bemisst sich die
Abwassergebühr nach der eingeleiteten Abwasser- bzw.
Wassermenge.

(3) Wird Abwasser zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungs-
anlage gebracht, bemisst sich die Abwassergebühr nach der
Menge des angelieferten Abwassers.



§ 40
Gebührenschuldner

(1) Schuldner der Abwassergebühr ist der Grundstücks-
eigentümer. Der Erbbauberechtigte ist anstelle des
Grundstückseigentümers Gebührenschuldner. Beim Wechsel
des Gebührenschuldners geht die Gebührenpflicht mit Beginn
des auf den Übergang folgenden Kalendervierteljahres auf
den neuen Gebührenschuldner über.

(2) Gebührenschuldner für die Gebühr nach § 39 Abs. 3 ist 
derjenige, der das Abwasser anliefert.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 41
Abwassermenge

(1) In dem jeweiligen Veranlagungszeitraum (§ 44 Abs. 1 Satz 1)
gilt im Sinne von § 39 Abs.1 als angefallene Abwassermenge:
1. die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgung

zugeführte Wassermenge;
2. bei nichtöffentlicher Trink- oder Brauchwasserversorgung

die dieser entnommene Wassermenge;
(2) Auf Verlangen der Gemeinde hat der Gebührenschuldner bei

sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) sowie bei nichtöffentlicher
Wasserversorgung (Abs. 1 Nr. 2) geeignete Messeinrichtungen
auf seine Kosten anzubringen und zu unterhalten.

§ 42 
Absetzungen

(1) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen
Abwasseranlagen eingeleitet wurden, werden auf Antrag 
des Gebührenschuldners bei der Bemessung der Abwas-
sergebühr abgesetzt. In den Fällen des Abs. 2 erfolgt die
Absetzung von Amts wegen.

(2) Der Nachweis der nicht eingeleiteten Frischwassermengen
soll durch Messung eines besonderen Wasserzählers 
(Zwischenzähler) erbracht werden, der den eichrechtlichen
Vorschriften entspricht. Zwischenzähler werden auf Antrag 
des Grundstückseigentümers von der Gemeinde eingebaut,
unterhalten und entfernt; sie stehen im Eigentum der Gemeinde.
Die §§ 21 Abs. 2 und 3, 22 und 23 der Wasserversorgungs-
satzung finden entsprechende Anwendung.

(3) Von der Absetzung bleibt eine Wassermenge von 20 m3/Jahr
ausgenommen, wenn der Nachweis über die abzusetzende
Wassermenge nicht durch einen Zwischenzähler gem. Abs. 2
erbracht wird.

(4) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende
Wassermenge nicht durch Messungen nach Absatz 2 festge-
stellt, werden die nichteingeleiteten Wassermengen pauschal
ermittelt. Dabei gilt als nicht eingeleitete Wassermenge im
Sinne von Absatz 1:
1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und

Schweinen 15 m3/Jahr,
2. je Vieheinheit bei Geflügel 5 m3/Jahr
Diese pauschal ermittelte nichteingeleitete Wassermenge wird
um die gemäß Abs. 3 von der Absetzung ausgenommene
Wassermenge gekürzt und von der gesamten verbrauchten
Wassermenge abgesetzt. Die dabei verbleibende Wasser-
menge muss für jede für das Betriebsanwesen polizeilich
gemeldete Person, die sich dort während des Veranlagungs-
zeitraums nicht nur vorübergehend aufhält, mindestens 
40 m3/ Jahr für die erste Person und für jede weitere Person
mindestens 35 m3/Jahr betragen.
Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten
zu § 51 des Bewertungsgesetzes ist entsprechend anzuwen-
den. Für den Viehbestand ist der Stichtag maßgebend, 
nach dem sich die Erhebung der Tierseuchenbeiträge für das
laufende Jahr richtet.

(5) Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen 
sind bis zum Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des
Gebührenbescheids zu stellen.

Übergangsregelung:
Sind auf Grundstücken zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Satzung Zwischenzähler gem. § 42 Abs. 2 vorhanden,

sind diese bei der Gemeinde unter Angabe des Zählerstandes
und eines Nachweises über die Eichung des Zählers inner-
halb von 8 Wochen anzuzeigen. Zwischenzähler, die den 
eichrechtlichen Vorschriften entsprechen, werden von der
Gemeinde auf Antrag des Gebührenschuldners in ihr Eigentum
entschädigungslos übernommen. § 42 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 43
Höhe der Abwassergebühr

(1) Die Abwassergebühr bei Einleitungen nach § 39 Abs. 1 und 2
beträgt je m3 Abwasser 3,10 Euro.

(2) Wird Abwasser in öffentliche Kanäle eingeleitet, die nicht an
ein Klärwerk angeschlossen sind, beträgt die Gebühr je m3

Abwasser 1,50 Euro.
(3) Die Abwassergebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen

Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird (§ 39 Abs. 3),
beträgt je m3 Abwasser:
a) bei Abwasser aus Kleinkläranlagen: 32,00 Euro,
b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben 3,20 Euro,
c) soweit Abwasser keiner Anlage nach a) oder b) zuzuordnen

ist 1,60 Euro.

§43 a
Zählergebühr

(1) Die Zählergebühr gem. § 38 Abs. 2 beträgt 2,85 Euro/ Monat.
(2) Bei der Berechnung der Zählergebühr wird der Monat, in 

dem der Zwischenzähler erstmals eingebaut oder endgültig
ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet.

§44
Entstehung der Gebührenschuld

(1) In den Fällen des § 39 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld 
für ein Kalenderjahr mit Ablauf des Kalenderjahres 
(Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor
Ablauf des Veranlagungszeitraumes, entsteht die
Gebührenschuld mit Ende des Benutzungsverhältnisses.

(2) In den Fällen des § 40 Abs. 1 Satz 3 entsteht die Gebühren-
schuld für den bisherigen Grundstückseigentümer mit Beginn
des auf den Übergang folgenden Kalendervierteljahres; für
den neuen Grundstückseigentümer mit Ablauf des Kalender-
jahres.

(3) In den Fällen des § 39 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld bei
vorübergehender Einleitung mit Beendigung der Einleitung, im
übrigen mit Ablauf des Veranlagungszeitraumes.

(4) In den Fällen des § 39 Abs. 3 entsteht die Gebührenschuld mit
der Anlieferung des Abwassers.

§ 45
Vorauszahlungen

(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind
vom Gebührenschuldner Vorauszahlungen zu leisten. Die
Vorauszahlungen entstehen mit Beginn des Kalenderviertel-
jahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranla-
gungszeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn
des folgenden Kalendervierteljahres.

(2) Jeder Vorauszahlung ist ein Viertel des zuletzt festgestellten
Jahreswasserverbrauchs und der Zählergebühr (§ 43a) 
zugrundezulegen. Bei erstmaligem Beginn der Gebührenpflicht
wird der voraussichtliche Jahreswasserverbrauch geschätzt.

(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen
werden auf die Gebührenschuld für diesen Zeitraum 
angerechnet.

(4) In den Fällen des § 39 Abs. 2 und Abs. 3 entfällt die Pflicht zur
Vorauszahlung.

§ 46
Fälligkeit

(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe des Gebührenbescheids zur Zahlung fällig. Sind



Vorauszahlungen (§ 45) geleistet worden, gilt dies nur, 
soweit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen
übersteigt. Ist die Gebührenschuld kleiner als die geleisteten
Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag nach
Bekanntgabe des Gebührenbescheids durch Aufrechnung
oder Zurückzahlung ausgeglichen.

(2) Die Vorauszahlungen gem. § 45 werden mit Ende des
Kalendervierteljahres zur Zahlung fällig.

VI. Anzeigepflicht, Haftung,
Ordnungswidrigkeiten

§ 47
Anzeigepflicht

(1) Binnen eines Monats sind der Gemeinde der Erwerb oder die
Veräußerung eines an die öffentlichen Abwasseranlagen
angeschlossenen Grundstücks anzuzeigen. Entsprechendes
gilt beim Erbbaurecht oder einem sonstigen dinglichen 
baulichen Nutzungsrecht. Anzeigepflichtig sind der Veräußerer
und der Erwerber.

(2) Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungs-
zeitraumes hat der Gebührenschuldner der Gemeinde 
anzuzeigen

a) die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nichtöffentli-
chen Wasserversorgungsanlage;

b) die Menge der Einleitungen aufgrund besonderer 
Genehmigung (§ 8 Abs.3).

(3) Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und die 
sonst zur Nutzung eines Grundstücks oder einer Wohnung
berechtigten Personen der Gemeinde mitzuteilen:

a) Änderungen der Beschaffenheit, der Menge und des 
zeitlichen Anfalls des Abwassers;

b) wenn gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen
Abwasseranlagen gelangen oder damit zu rechnen ist.

(4) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage, auch nur 
vorübergehend, außer Betrieb gesetzt, hat der Grundstück-
eigentümer diese Absicht so frühzeitig mitzuteilen, dass der
Grundstücksanschluss rechtzeitig verschlossen oder beseitigt
werden kann.

(5) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet
im Falle des Abs.1 der bisherige Gebührenschuldner für die
Benutzungsgebühren, die auf den Zeitpunkt bis zum Eingang
der Anzeige bei der Gemeinde entfallen.

§ 48
Haftung der Gemeinde

(1) Werden die öffentlichen Abwasseranlagen durch Betriebs-
störungen, die die Gemeinde nicht zu vertreten hat, vorüber-
gehend ganz oder teilweise außer Betrieb gesetzt oder 
treten Mängel oder Schäden auf, die durch Rückstau infolge
von Naturereignissen wie Hochwasser, Starkregen oder
Schneeschmelze oder durch Hemmungen im Abwasserablauf
verursacht sind, so erwächst daraus kein Anspruch auf
Schadenersatz. Ein Anspruch auf Ermäßigung oder auf Erlass
von Beiträgen oder Gebühren entsteht in keinem Fall.

(2) Die Verpflichtung des Grundstückseigentümers zur Sicherung
gegen Rückstau (§20) bleibt unberührt.

(3) Unbeschadet des § 2 des Haftpflichtgesetzes haftet die 
Gemeinde nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.

§ 49
Haftung der Grundstückseigentümer

Die Grundstückseigentümer und die Benutzer haften für schuld-
haft verursachte Schäden, die infolge einer unsachgemäßen
oder den Bestimmungen dieser Satzung widersprechenden
Benutzung oder infolge eines mangelhaften Zustands der
Grundstücksentwässerungsanlagen entstehen. Sie haben die
Gemeinde von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die
wegen solcher Schäden geltend gemacht werden.

§ 50
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 Abs. 1 GemO handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs. 1 das Abwasser nicht der Gemeinde

überlässt;
2. entgegen § 6 Absätze 1, 2 oder 4 von der Einleitung 

ausgeschlossene Abwässer oder Stoffe in die öffentlichen
Abwasseranlagen einleitet oder die vorgeschriebenen
Höchstwerte für einleitbares Wasser überschreitet;

3. entgegen § 8 Abs. 1 Abwasser ohne Vorbehandlung oder
Speicherung in öffentliche Abwasseranlagen einleitet;

4. entgegen § 8 Abs. 2 fäkalienhaltiges Abwasser ohne 
ausreichende Vorbehandlung in öffentliche Abwasseran-
lagen einleitet, die nicht an eine öffentliche Kläranlage
angeschlossen sind;

5. entgegen § 8 Abs. 3 sonstiges Wasser oder Abwasser, das
der Beseitigungspflicht nicht unterliegt, ohne besondere
Genehmigung der Gemeinde in öffentliche Abwasseran-
lagen einleitet;

6. entgegen § 12 Abs. 1 Grundstücksanschlüsse nicht 
ausschließlich von der Gemeinde herstellen, unterhalten,
erneuern, ändern, abtrennen oder beseitigen lässt;

7. entgegen § 15 Abs. 1 ohne schriftliche Genehmigung 
der Gemeinde eine Grundstücksentwässerungsanlage
herstellt, anschließt oder ändert oder eine öffentliche
Abwasseranlage benutzt oder die Benutzung ändert;

8. die Grundstücksentwässerungsanlage nicht nach den 
Vorschriften des § 16 und des § 17 Abs. 3 herstellt;

9. entgegen § 18 Abs. 1 die notwendige Entleerung und
Reinigung der Abscheider nicht rechtzeitig vornimmt;

10. entgegen § 18 Abs. 3 Zerkleinerungsgeräte für Küchenab-
fälle, Müll, Papier und dergleichen oder Handtuchspender
mit Spülvorrichtungen an seine Grundstücksentwäs-
serungsanlagen anschließt;

11. entgegen § 21 Abs. 1 die Grundstücksentwässerungs-
anlage vor der Abnahme in Betrieb nimmt.

(2) Ordnungswidrig i.S. von § 8 Abs.2 Satz 1 Nr.2 KAG handelt,
wer vorsätzlich oder leichtfertig den Anzeigepflichten nach §
47 Abs. 1 bis 3 nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig nach-
kommt.

VII. Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 51
Inkrafttreten

(1) Soweit Abgabenansprüche nach dem bisherigen Satzungs-
recht bereits entstanden sind, gelten anstelle dieser Satzung
die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens
der Abgabeschuld gegolten haben.

(2) Diese Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Abwassersatzung vom 01.01.1998 (mit allen späteren
Änderungen) außer Kraft.

————————————————————————————
Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird
nach § 4 Abs. 4 der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist: der
Sachverhalt der die Verletzung begründen soll ist zu bezeichnen.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind.

Riederich, den 10. Dezember 2009

Bender
Bürgermeister


